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Vorwort

Das bewährte Programm »Versicherungen und Finanzen« besteht aus umfassenden 
Lehr- und Lernbüchern, die sich am aktuellen Rahmenlehrplan und der ab August 
2014 gültigen teilnovellierten Ausbildungsordnung für den Ausbildungsberuf Kauf-
mann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen orientieren.

Das Programm der 6. Auflage ist auf das bei der schriftlichen Prüfung zur Anwendung 
kommende Bedingungswerk »Proximus 3« ausgerichtet.

Das Programm ist geeignet für den Einsatz 

● in der Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, 

●  im Studium an Berufsakademien und Fachhochschulen (aufgrund der vielen 
Zusatzinformationen),

● als umfassendes Nachschlagewerk in der Praxis.

Der vorliegende Band 1 (6. Auflage) deckt die Lernfelder 1, 2, 5, 8 und 12 ab. 

Die in diesem Band behandelten Lernfelder sind unter folgenden Kapitelüberschriften 
dargestellt:

●  Arbeitsrecht
●   Versicherungsvertrag
●  Agenturgründung
●  Agenturbetrieb
●   Agentursteuerung

Folgende Merkmale kennzeichnen das Programm »Versicherungen und Finanzen«:

●  Lernsituationen am Ende jedes Hauptabschnitts
●  Zusätzliche Aufgaben innerhalb der Lernfelder
●  Hinweise auf Gesetze und Paragrafen am Rand des Textes
●  Zusatzinformationen im Kleindruck
●  Lernfeldkompass im vorderen Buchdeckel
●  Inhalts- und Sachwortverzeichnis

Im Vergleich zur Vorauflage (5. Auflage) wurden geändert:

●  Das bisher in Band 2 unter der Kapitelüberschrift »Versicherungsvertragsrecht« 
dargestellte Lernfeld 2 wurde unter Berücksichtigung des Bedingungswerkes 
Proximus 3 umfassend aktualisiert und wegen der Lernfeldreihenfolge im Rah-
menlehrplan in diesen Band 1 umgestellt.

●  Aufgrund der teilnovellierten Ausbildungsordnung wurden bestimmte Inhalte 
gekürzt bzw. gestrafft (z. B. Buchungen) und andere Themenbereiche vertiefender 
dargestellt (z. B. Verkaufsförderung).

●  Änderungen wirtschaftlicher Daten und gesetzlicher Rahmenbedingungen bis 
Ende Juli 2014 wurden eingearbeitet.

●  Die Darstellung der Gewerbesteuer im Rechnungswesen erfolgt nach der Einkommen-
steuer-Änderungsrichtlinie 2012.

Ihr Feedback ist uns wichtig. Für Anregungen und konstruktive Kritik sind wir jeder-
zeit dankbar.  Bitte senden Sie uns diese unter lektorat@europa-lehrmittel.de.

Düsseldorf, August 2014 Autoren und Verlag
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 A  Arbeitsrecht

1  Rechtliche und soziale Rahmenbe-
dingungen menschlicher Arbeit im 
Betrieb

1.1  Rechtliche Rahmenbedingungen 
der  Berufsausbildung

Duales System der Berufsausbildung

Rechtsgrundlagen

Lernort
Betrieb

Lernort
Berufsschule

• Berufsbildungsgesetz

• Verordnung über die Berufsausbildung

• Ausbildungsvertrag
• Jugendarbeitsschutzgesetz

• Schulgesetze

• Ausbildungsverordnung
   (Ausbildungsrahmenplan)

• Rahmenlehrplan
• Lehrplan des jeweiligen  
 Bundeslandes

In Deutschland kennt man die  duale Berufsausbildung (lat. duo = zwei). Man bezeich-
net die Form der Berufsausbildung als dual, weil sie an zwei Lernorten, dem Ausbil-
dungsbetrieb und der Berufsschule, stattfindet. 

Der  Betrieb bildet dabei vor allem betriebspraktisch, auf das jeweilige Unternehmen 
bezogen, aus. Parallel dazu ist die  Berufsschule als Pflichtschule für die Auszubilden-
den zu besuchen.

Wenn heute über die Qualität des Wirtschaftsstandortes Deutschland nachgedacht 
wird, so hört man immer wieder das Argument, dass vor allem die besonders gute 
berufliche Aus- und Weiterbildung der Facharbeiter und Angestellten Wettbewerbs-
nachteile gegenüber anderen Ländern der EU und außerhalb Europas ausgleicht. 



13 ArbeitsrechtA 1.1.1

1.1.1 Duales Ausbildungssystem und Berufsbildungsgesetz 
Seit 1969 ist das heutige System der dualen Berufsausbildung grundsätzlich und 
bundeseinheitlich (trotz der Kulturhoheit der Bundesländer) im  Berufsbildungsgesetz 
geregelt.

Unter der dualen Berufsausbildung versteht man die Ausbildung an den zwei Lern-
orten Betrieb und Berufsschule.

Die einheitliche und geordnete Berufsausbildung in einem Beruf setzt voraus, dass 
dieser durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Soziales oder dem sonst zustän-
digen Ministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung staatlich anerkannt ist und eine Ausbildungsordnung erlassen wurde.

In der  Ausbildungsverordnung sind neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufes 
insbesondere festgelegt:

● die Ausbildungsdauer,

● das Ausbildungsberufsbild (berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die Gegenstand der Berufsausbildung sind),

● der Ausbildungsrahmenplan (sachliche und zeitliche Gliederung der Vermittlung 
der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten),

● die Prüfungsanforderungen.

a) Lernort Betrieb 
Nach dem Berufsbildungsgesetz darf nicht jeder Betrieb nach Wunsch ausbilden. Nur 
derjenige Betrieb, der sachlich für eine bestimmte Ausbildung geeignet ist und auch 
einen persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder dafür einsetzen kann, erhält die 
Erlaubnis zur Berufsausbildung im dualen System. Die Entscheidung darüber trifft die 
zuständige Stelle, z. B. die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Um die betriebliche Ausbildung zu fördern, bieten die Kammern interessierten Angestellten Lehr-
gänge an, die mit der Ausbildereignungsprüfung abgeschlossen werden können. Heute dürfen im 
Allgemeinen nur solche Personen ausbilden, die eine Ausbildereignungsprüfung, eine Meister-
prüfung oder ein entsprechendes Examen an einer Hochschule oder Berufsakademie bzw. Dualen 
Hochschule abgelegt haben. 

b) Lernort Berufsschule 
In Deutschland besitzen die Länder nach dem Grundgesetz die Kulturhoheit; auch 
die berufsbildenden Schulen sind damit den Kultusministerien unterstellt. Deshalb 
können sich bei den Zielsetzungen, der Organisation, Verwaltung und Durchführung 
des Unterrichts in den einzelnen Bundesländern trotz einheitlicher Berufsbilder große 
Unterschiede zeigen. Jedes Bundesland entwickelt in der Regel besondere  Lehrpläne 
für den berufsbezogenen Unterricht und bemüht sich, eigene Vorstellungen von Bil-
dung und Erziehung einzubringen. 

Um eine Auseinanderentwicklung möglichst zu begrenzen, haben sich die Bundeslän-
der auf folgende Beschreibung der Aufgaben der Berufsschule als Lernort im dualen 
Ausbildungssystem verständigt: 

»Berufsschulen vermitteln dem Schüler allgemeine und berufsbezogene Lerninhalte 
für die Berufsausbildung, die Berufsausübung und im Hinblick auf die berufliche Wei-
terbildung. Allgemeine und berufsbezogene Lerninhalte zielen auf die Bildung und 
Erziehung für berufliche und außerberufliche Situationen.«

BBiG 
§§ 27 f.,

§ 30, § 32
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1.1.2  Berufsausbildungsvertrag 

 Auszubildender im kaufmännischen Beruf ist, wer im Geschäftsbetrieb eines kauf-
männischen Unternehmens zur Erlernung kaufmännischer Dienste tätig ist.

Kein Auszubildender im kaufmännischen Beruf ist, wer z. B. im Büro eines Rechtsanwaltes ausge-
bildet wird (Ausbildender ist kein Kaufmann), oder wer zum Kellner im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe ausgebildet wird (keine kaufmännische Tätigkeit). 

a) Abschluss des Berufsausbildungsvertrages 

Der  Ausbildungsvertrag wird zwischen dem Ausbildenden einerseits und dem Aus-
zubildenden (und ggf. seinen gesetzlichen Vertretern) andererseits abgeschlossen und 
von diesen vor Beginn der Ausbildung unterzeichnet. Empfehlenswert ist die Verwen-
dung von Vordrucken mit bundeseinheitlichem Rahmentext, denen ein Berufsbild 
beigefügt ist. Zur Genehmigung und Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse ist der Berufsausbildungsvertrag vom Ausbildenden unmittelbar 
nach dessen Abschluss der IHK vorzulegen. Nur wer in dieses Verzeichnis eingetragen 
ist, wird zur Zwischen- und Abschlussprüfung der IHK zugelassen. 

Folgende Besonderheit gilt für den Abschluss eines Ausbildungsvertrages: Er kann formfrei (z. B. münd-
lich) zwischen den Parteien geschlossen werden, muss aber dem Auszubildenden und ggf. den gesetz-
lichen Vertretern vor Beginn der Ausbildung zwecks Unterschriftsleistung in Schriftform zugehen.

b) Pflichten des Ausbildenden (Rechte des Auszubildenden)

➤  Ausbildung

Der Ausbildende hat den Auszubildenden in allen beim Betrieb des Geschäftes vor-
kommenden kaufmännischen Arbeiten selbst oder durch einen ausdrücklich damit 
beauftragten, persönlich und fachlich geeigneten Vertreter (Ausbilder) zu unterweisen. 
Die Ausbildung hat, planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert, die theoretischen 
Kenntnisse, praktischen Fertigkeiten und personalen Fähigkeiten (berufliche Hand-
lungsfähigkeit) zu vermitteln, die zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich 
sind. Die Ausbildung kann auch in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbil-
dungsstätte durchgeführt werden. 

Der Ausbildende hat dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stel-
len, ihn zum Besuch der Berufsschule und zum Führen eines Ausbildungsnachweises anzuhalten 
und diesen durchzusehen. Für den Besuch der Berufsschule und für die Teilnahme an Prüfungen 
müssen die Auszubildenden freigestellt werden. 

➤  Fürsorge

Der Ausbildende muss dem Auszubildenden eine angemessene, mindestens jährlich 
ansteigende Vergütung zahlen, ihm den vertraglich bzw. gesetzlich zustehenden Urlaub 
gewähren und ihn zur Sozialversicherung anmelden sowie die Beiträge dafür entrichten. 

Er hat dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefördert sowie gesund-
heitlich und sittlich nicht gefährdet wird. 

➤  Zeugnis

Bei Beendigung der Ausbildung hat der Ausbildende ein Zeugnis über Art, Dauer und 
Ziel der Ausbildung sowie die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse (einfaches 

BBiG
§ 43 

§§ 34 ff. 
§§ 10 f.

§ 14

 § 17 

§ 16 

§ 15
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Zeugnis) auszustellen. Auf Verlangen des Auszubildenden ist es auch auf Führung, 
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten zu erweitern (qualifiziertes Zeugnis). 

c) Pflichten des Auszubildenden (Rechte des Ausbildenden) 

➤  Bemühung

Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, 
die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Deshalb muss er den ihm im 
Rahmen der Berufsausbildung erteilten Weisungen folgen und die ihm übertragenen 
Verrichtungen sorgfältig ausführen. Insbesondere hat er die Berufsschule regelmäßig 
und pünktlich zu besuchen und seinen Ausbildungsnachweis laufend zu führen. 

➤ Treue und Verschwiegenheit

Der Auszubildende hat die Betriebsordnung zu beachten, die Vorteile des Geschäftes wahr-
zunehmen und über Geschäftsgeheimnisse (versicherte Personen, Provisionen, Gehälter, 
usw.) Stillschweigen zu wahren. Ohne Einwilligung des Ausbildenden darf er weder ein 
eigenes Handelsgeschäft betreiben ( Handelsverbot) noch im Geschäftszweig des Ausbil-
denden Geschäfte für eigene oder fremde Rechnung machen ( Wettbewerbsverbot).

➤  Ausbildungsdauer 

Sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen. Bei älteren oder 
besonders begabten Auszubildenden kann sie auf Antrag durch die IHK verkürzt werden.

Eine verkürzte Ausbildungszeit ist allgemein üblich bei Auszubildenden, die das Zeugnis der 
Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulreife besitzen.

Die Ausbildungszeit beginnt mit einer  Probezeit, die mindestens einen Monat und 
höchstens vier Monate dauert. Während dieser Zeit soll der Ausbildende feststellen, ob 
sich der Auszubildende körperlich, geistig und charakterlich für den gewählten Beruf 
eignet, und der Auszubildende, ob ihm Beruf und Ausbildungsstätte zusagen. Beide 
haben die Möglichkeit, während der Probezeit das Ausbildungsverhältnis jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. 

➤  Urlaub

Der Mindesturlaub ist in gesetzlichen Vorschriften (Bundesurlaubsgesetz, Jugend-
arbeitsschutzgesetz) geregelt. Positiv abweichende Urlaubszeiten können im Tarifver-
trag (vgl. A 1.6.1) vorgesehen sein.

➤ Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

Das Ausbildungsverhältnis endet

● mit Ablauf der Ausbildungszeit,

● vor Ablauf der Ausbildungszeit mit Bestehen der Abschlussprüfung,

● durch schriftliche Kündigung

(1) von beiden Vertragspartnern aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist (fristlose Kündigung), aber innerhalb von zwei Wochen nach 
Kenntnis der zur Kündigung berechtigenden Tatsachen,

(2) vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die 
Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden 
lassen will. Der Kündigungsgrund ist anzugeben.

BBiG
§ 13

§ 5

§ 8

§ 20

§ 22

§§ 21 ff. 
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Wer die vorzeitige Auflösung des Ausbildungsverhältnisses nach Ablauf der Probezeit 
verschuldet, ist schadenersatzpflichtig. Das gilt nicht für die unter (2) genannte Kündi-
gung des Auszubildenden.

Beispiele:

● Der Ausbildende kommt seiner Ausbildungspflicht nicht nach. Der Auszubildende 
löst den Vertrag; schadenersatzpflichtig ist der Ausbildende. 

● Der Auszubildende verlässt mehrfach unbefugt seine Ausbildungsstelle. Der Aus-
bildende löst den Vertrag und kann Schadenersatz fordern. 

Wird der Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis ohne vorherige aus-
drückliche Vereinbarung weiterbeschäftigt, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit als begründet. Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, 
die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

1.1.3  Jugendarbeitsschutzgesetz 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz unterscheidet:

●  Kinder. Das sind Personen, die noch nicht 15 Jahre alt oder noch zum Besuch 
einer Schule mit Vollzeitunterricht verpflichtet sind. Ihre Beschäftigung ist, von 
gesetzlichen Ausnahmen abgesehen, verboten. 

●  Jugendliche. Das sind alle übrigen noch nicht 18 Jahre alten Personen. 

Nachstehend sind die grundsätzlichen Bestimmungen für Jugendliche dargestellt:

➤  Arbeitszeit

Die tägliche Arbeitszeit ohne Ruhepausen darf acht Stunden, die Wochenarbeitszeit 
40 Stunden nicht übersteigen. An Tagen, die für die erwachsenen Arbeitnehmer des 
Betriebes arbeitsfrei sind, dürfen auch Jugendliche nicht beschäftigt werden. An Sams-
tagen dürfen Jugendliche in aller Regel nicht beschäftigt werden.

Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche durch Freistellung 
an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. Mindestens 
zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben. 

➤  Ruhepausen

Sie müssen bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis sechs Stunden 30 Minu-
ten, bei mehr als sechs Stunden 60 Minuten betragen. Die erste Pause muss spätestens 
nach viereinhalb Stunden stattfinden.

➤  Freizeit

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununterbrochene Freizeit von min-
destens 12 Stunden zu gewähren. Zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr, an Samstagen 
und an Sonn- und Feiertagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

Ausnahmen gelten für mehrschichtige Betriebe, für Schank- und Gaststätten und im übrigen 
Beherbergungsgewerbe, für Bäckereien, Konditoreien und Friseure. Darüber hinaus kann die 
Aufsichtsbehörde weitere Ausnahmen bewilligen. 

BBiG
§ 23

§ 24

NachwG 
§ 2

JArbSchG 
§ 2
§ 5

§ 2

§ 8

§ 16

§ 11

§§ 13–18

§§ 16 f., 27
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➤  Berufsschulzeit

Die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen wird auf die Arbeitszeit angerechnet. 
Beträgt die Schulzeit mehr als fünf Unterrichtsstunden, so ist einmal in der Woche 
der restliche Tag arbeitsfrei. Ein solcher Tag wird mit 8 Stunden auf die Arbeitszeit 
angerechnet. Beginnt der Unterricht vor 9:00 Uhr, so darf der Jugendliche vorher nicht 
beschäftigt werden. Auch der letzte Arbeitstag, welcher der schriftlichen Abschluss-
prüfung unmittelbar vorangeht, ist frei. 

➤  Urlaub

Jugendliche, die zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt sind, haben 
Anspruch auf 30 Werktage Urlaub; wenn Sie noch nicht 17 Jahre alt sind, auf 27 
Werktage; wenn Sie noch nicht 18 Jahre alt sind, auf 25 Werktage (6 Werktage = 
1 Woche). Der Urlaub ist erstmals nach einer ununterbrochenen Beschäftigung von 
mehr als drei Monaten zu gewähren. Vor Antritt des Urlaubs ist das Urlaubsentgelt 
auszubezahlen. Der Urlaub soll zusammenhängend, bei Berufsschülern in der Zeit 
der Schulferien, gegeben werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben 
wird, besteht für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs 
besucht wird, Anspruch auf einen weiteren Urlaubstag. Während des Urlaubs darf 
keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit ausgeübt werden. 

➤  Gesundheitliche Betreuung

Vor Aufnahme der Beschäftigung und nach einjähriger Beschäftigung sind für den 
Jugendlichen kostenfreie ärztliche Untersuchungen vorgeschrieben, deren Ergebnis 
den Erziehungsberechtigten mitgeteilt wird. Der Arbeitgeber erhält eine Bescheinigung, 
dass die Untersuchung stattgefunden hat. In ihr sind die Arbeiten vermerkt, durch deren 
Ausübung der Arzt die Gesundheit für gefährdet hält. Ohne Nachweis der ärztlichen 
Untersuchung darf der Ausbildungsvertrag von der IHK nicht eingetragen werden.

➤  Beschäftigungsbeschränkungen

Das Gesetz verbietet die Beschäftigung eines Jugendlichen mit Arbeiten, die seine kör-
perlichen Kräfte übersteigen oder bei denen er sittlichen Gefahren ausgesetzt ist. Aus-
drücklich ist die Beschäftigung mit Akkord- und Fließbandarbeit verboten. Personen, 
die die bürgerlichen Ehrenrechte nicht besitzen, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen 
und nicht im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses anweisen oder beaufsichtigen.

Rechtliche Rahmenbedingungen der Berufsausbildung 

1 Der Personalleiter der Proximus Versicherung AG hat mit dem minderjährigen Paul Berger 
und dessen Eltern in einem Vorstellungsgespräch am 10. März d. J. vereinbart, dass Paul 
Berger ab 1. September d. J. bei der Proximus eine Berufsausbildung zum Kaufmann für 
Versicherungen und Finanzen beginnt. Paul Berger beginnt die Ausbildung zum genann-
ten Zeitpunkt. Am 10. September d. J. erhält er auf dem Postweg den schriftlichen Ausbil-
dungsvertrag. 

 Die Zusendung des Ausbildungsvertrages nach Ausbildungsbeginn verunsichert Paul Ber-
ger ein wenig. Er will daher von Ihnen wissen, ob und ggf. wann der Ausbildungsvertrag 
zustande gekommen ist und ob er ihn noch rechtzeitig erhalten hat.

JArbSchG
§ 9

§ 10

§ 19

§§ 32 f.

§§ 22 ff.

Lernkontrollen zu A 1.1



18 Arbeitsrecht Lernkontrollen zu A 1.1

2 Im Ausbildungsvertrag eines Bekannten findet sich eine Probezeit von vier Wochen. Er 
fragt Sie, ob diese Regelung der gesetzlichen Anforderung entspricht.

3 Im Gespräch mit Mitarbeitern müssen Sie feststellen, dass es unterschiedliche Auffassun-
gen über die Freistellung von Auszubildenden für die Teilnahme am Berufsschulunterricht 
gibt. Zeigen Sie den Mitarbeitern, wo und wie die entsprechende Pflicht des Ausbildenden 
geregelt ist. 

4 Die Auszubildende Meike Müller (17 Jahre) besucht die Berufsschule von 07:50 Uhr bis 
12:10 Uhr (5 Unterrichtsstunden). Sie möchte von Ihnen wissen, ob sie anschließend in 
den Betrieb gehen muss.

5 Die Auszubildenden Sven und Alexandra haben vor fünf Monaten bei der Proximus Versiche-
rung AG eine Berufsausbildung als Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen be-
gonnen. Da Sven eine höhere Ausbildungsvergütung bei einem Makler lockt, möchte er so-
bald wie möglich die Ausbildung bei diesem fortsetzen. Der Ausbilder der Proximus ist jedoch 
mit dem Wechsel nicht einverstanden.

 a) Prüfen Sie, ob Sven seinen Ausbildungsvertrag kündigen kann.

 b)  Alexandra stellt fest, dass ihr der Beruf nicht liegt. Sie beabsichtigt, ein Studium an der 
Fachhochschule zu beginnen. Begründen Sie, ob sie sich auch gegen den Wunsch des 
Ausbilders aus dem Ausbildungsverhältnis lösen kann.

6 Auf einer Seminarveranstaltung der Proximus Versicherung AG berichten Auszubildende, 
dass sich die Geschäftsstelle Bahlingen in einer angespannten wirtschaftlichen Situation 
befinden soll. Um die Kosten zu senken, plane man u. a. die Zahl der Mitarbeiter herabzu-
setzen. Auch zwei anwesende Auszubildende befürchten, entlassen zu werden. Mit dem 
einen wurde der Ausbildungsvertrag vor drei Wochen, mit dem anderen vor einem Jahr 
geschlossen. Die Auszubildenden fragen Sie, ob Sie sich in dieser rechtlichen Frage aus-
kennen.

7 Sie haben gehört, dass einem Auszubildenden Ihres Ausbildungsjahrgangs die außeror-
dentliche Kündigung zugegangen ist. Mit einem anderen Kollegen überlegen Sie, welche 
Vorkommnisse eine solche Kündigung nach einem Jahr der Ausbildung wohl rechtfertigen 
könnten. Beziehen Sie Stellung.

8 Überprüfen Sie, ob und ggf. welche der folgenden Arbeitszeiten und Pausenregelungen 
für Jugendliche nicht zulässig sind. Begründen Sie Ihre Antwort.

Arbeitsbeginn Pausen Arbeitsende

08:00 Uhr 12:00 – 13:00 Uhr 16:00 Uhr

08:00 Uhr 12:30 – 13:30 Uhr 16:00 Uhr

08:00 Uhr 13:00 – 14:00 Uhr 16:00 Uhr

08:00 Uhr 10:00 – 10:30 Uhr und 13:30 – 14:00 Uhr 16:00 Uhr

08:00 Uhr 08:45 – 09:00 Uhr und 12:15 – 13:00 Uhr 16:00 Uhr

Auszug aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz:

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume 

(1) Jugendlichen müssen im Voraus feststehende Ruhepausen von angemes-
sener Dauer gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen 

1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs 
Stunden, 

2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. 

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. 
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(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, 
frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der 
Arbeitszeit. Länger als viereinhalb Stunden hintereinander dürfen Jugendliche 
nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 

(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den Jugend-
lichen nur gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen während dieser 
Zeit eingestellt ist und auch sonst die notwendige Erholung nicht beeinträchtigt 
wird.

 9 Die Auszubildende Pia Klein ist am 10. Februar d. J. 17 Jahre alt geworden. Sie tritt am 
26. Juni d. J. ihren Jahresurlaub an. Laut Ausbildungsvertrag gilt für sie die gesetzliche Ur-
laubsregelung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und dem Bundes urlaubsgesetz.

 Wann muss sie wieder in den Be-
trieb kommen? (Zusatzinforma-
tion: Die erste Woche des Urlaubs 
liegt außerhalb der Sommerferien. 
Die Auszubildende Klein geht am 
Montag und am Mittwoch zur Be-
rufsschule.)

Auszug aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz:

§ 19 Urlaub

(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten 
Erholungsurlaub zu gewähren. 

(2) Der Urlaub beträgt jährlich 

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalender-
jahres noch nicht 16 Jahre alt ist, 

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalender-
jahres noch nicht 17 Jahre alt ist, 

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalender-
jahres noch nicht 18 Jahre alt ist. 

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder 
Altersgruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen. 

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben 
werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden 
Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein 
weiterer Urlaubstag zu gewähren.

(4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und 
§ 13 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. ...

Auszug aus dem Bundesurlaubsgesetz:

§ 3 Dauer des Urlaubs

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.

(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Fei-
ertage sind.

 Juni    
Mo Di Mi Do Fr Sa So 
      01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     
             

 Juli    
Mo Di Mi Do Fr Sa So 
          01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31            
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1.2 Individual- und Kollektivarbeitsrecht

• Einzelarbeitsvertrag

• Betriebsvereinbarung

• Tarifvertrag

• Arbeitsgesetzgebung

• EU-Recht

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Arbeitnehmer

Belegschaft eines Betriebes (Betriebsrat)

Arbeitgeber(verband) Gewerkschaft

Staat

Europäische Union

Die betriebliche Arbeit wird geordnet und geregelt 

1. im  Einzelarbeitsvertrag ( Individualarbeitsrecht), 

2. im  Kollektivarbeitsvertrag ( Kollektivarbeitsrecht); dazu gehören 

● Betriebsvereinbarungen (vgl. A 1.8.4), 

● Tarifverträge (vgl. A 1.6.1). 

3. in der  Arbeitsgesetzgebung (nationale Gesetzgebung und EU-Gesetzgebung). 

Sollen diese Regelungen auf ein bestimmtes Arbeitsverhältnis angewendet werden, so 
gilt folgender Grundsatz: 

Soweit die Arbeitsgesetzgebung  nachgiebiges Recht enthält, d. h., es können durch Ver-
träge andere Regelungen als die im Gesetz vorgesehenen vereinbart werden, sind sie in 
der vorbeschriebenen Reihenfolge maßgebend, wenn davon Gebrauch gemacht wurde.

Beispiel:

In einem Einzelarbeitsvertrag werden 35 Tage Urlaub vereinbart. Wenn nach Tarif-
vertrag diesem Arbeitnehmer 28 Tage und nach dem Bundesurlaubsgesetz mindes-
tens 24 Tage zustehen würden, so gilt zunächst die einzelvertragliche Regelung und 
erst, wenn hier nichts vereinbart wurde, der Tarifvertrag bzw. das Bundesurlaubs-
gesetz. 

Abweichende Regelungen beim nachgiebigen Recht sind immer dann statthaft, wenn 
sie zugunsten des Arbeitnehmers getroffen werden. 

 Zwingende Normen können durch Vertrag nicht geändert werden.

Beispiel:

Nach dem Mutterschutzgesetz dürfen Mütter bis acht Wochen nach der Entbindung 
nicht beschäftigt werden. Die Mutter darf auch nicht durch einzelvertragliche Rege-
lung darauf verzichten. 


